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 Veröffentlicht am 19.01.2009

Norm

KartG 2005 §35

Rechtssatz

Eine e/ektive Bekämpfung des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung erfordert ein Eingreifen des

Kartellgerichts auch dann, wenn das verbotene Verhalten des marktbeherrschenden Unternehmens zwar bereits

beendet ist, dessen Auswirkungen aber aufgrund des langfristigen Charakters der mit den Kunden des

marktbeherrschenden Unternehmens abgeschlossenen Verträge noch andauern.
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